
RICHTIGE DOKUMENTE ERSPAREN WARTEZEITEN ! 

Im Zweifelsfall informieren Sie sich bitte bei den MitarbeiterInnen des Passamtes 

 
INFORMATIONEN: MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT  
 KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE 

Abteilung Baurecht.Gewerberecht.Bevölkerungswesen  –   
 PASS- und STAATSBÜRGERSCHAFTSWESEN 
 Kumpfgasse 20 – 9010 Klagenfurt am Wörthersee 

 Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr 
   Und nach Vereinbarung 

 Tel. Nr.: 0463 / 537 – 4640 bis 4646 
FAX: 0463 / 537 – 6295 
E-Mail: passamt@klagenfurt.at  

 
 

MERKBLATT 
für den  
AUSTRITT AUS EINER GLAUBENSGEMEINSCHAFT 
 
Voraussetzungen: 
Der Austritt ist nur aus einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft (siehe Rückseite) möglich. 
Der Hauptwohnsitz muss sich in Klagenfurt befinden. 

 

Folgende Urkunden werden benötigt Kosten  

• Geburtsurkunde 
• Taufschein 
• Bei verheirateten Frauen: Heiratsurkunde 

Bei Bedarf: 
Abschrift der Kirchenaustrittserklärung   
(nur bei der Antragstellung) ..................  EUR 2,10 

Bestätigung über den Austritt:...............  EUR 16,40 

Sonst gebührenfrei 

 
Anmerkungen über die Religionsmündigkeit von Minderjährigen: 

 
• Mündige Minderjährige (14 bis 18 Jährige) gelten ab dem vollendeten 14. Lebensjahr als religi-

onsmündig und können über den Austritt aus ihrer Glaubensgemeinschaft selbst entscheiden. Ei-
ne Zustimmung der Erziehungsberechtigten ist hierfür nicht notwendig. 

• Hat das Kind das 10. Lebensjahr vollendet, so ist dieses zu hören. 
Hat das Kind das 12. Lebensjahr vollendet, so kann es nicht gegen seinen Willen in einem ande-
ren Bekenntnis als bisher erzogen werden. 

• Falls die Eltern aus ihrer Glaubensgemeinschaft austreten, treten die Kinder nicht automatisch 
mit aus.  

• Gemäß § 178 ABGB muss bei unmündigen Kindern, deren Eltern geschieden sind, der Elternteil 
zustimmen, der nicht obsorgeberechtigt ist. 

• Bei unehelichen Kindern muss der uneheliche Vater, dessen Vaterschaft anerkannt wurde, ver-
ständigt werden. Es muss ihm eine angemessene Frist gegeben werden, um sich zu äußern. 


